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Betr.: Steuerfreiheit für UNO-Pensionen (EAS 903) 

Verlegt eine UNO-Bedienstete, die in der Hauptsache bei einer UNO-Teilorganisation in Genf 

tätig gewesen ist, aus Anlass ihrer Pensionierung ihren Wohnsitz nach Österreich, so wird ihre 

UNO-Pension in Österreich von der Besteuerung freigestellt. Denn nach Auffassung des 

Bundesministeriums für Finanzen sind alle Pensionen, die vom UN-Joint Staff Pension Fund an 

ehemalige Angestellte der Vereinten Nationen oder deren Spezialorganisationen ausgezahlt 

werden, in Österreich von der Einkommensbesteuerung befreit. Die Rechtsgrundlage hiefür 

erachtet das Bundesministerium für Finanzen in Art. V Abschn. 18 lit. b des Übereinkommens 

vom 13. Feber 1946, BGBl. Nr. 126/1957, über die Privilegien und Immunitäten der Vereinten 

Nationen sowie in Art. VI Abschn. 19 lit. b des Übereinkommens über die Privilegien und 

Immunitäten der Spezialorganisationen, BGBl. Nr. 248/1950, für gegeben. (R 84/1-IV/4/96 v. 

3.7.96). 

Anmerkung: Fast gleichlautend mit EAS 735 

3. Juli 1996 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

 


